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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

An fr ag e b e an t W 0 r tun g 

3. September 1952 

Auf die Anfrage der Abg. Ferdinanda F los s man n und Genossen, 

betreffend Zuständigkeit im Rundfunkwesen, teilt Bundesminister für Verkehr 

und verstaatlichte Betriebe Dip1.-!ng. Wa 1 d b run n e r mit: 

Das Rundfunkwese~ wurde seit jeher unter dem Kompetenztatbestand des 

Art.10 A\s.l Z.9 des Bundes-Verfassungsgesetzes "Post-, Te1egraphen- und 

Fernspreohwesen" mitverstanden, Gegenstände, die in Gesetzgebung und Vo11-

ziehung Bundessache sind. Zufo~ge des Bundesgesetzewvom 25. Juli 1946 

über die Besorgung der Gesohäfte der obersten Bundesverwa1tung, BGB1.Nr.120, 

übernahm das damalige BUndesministerium für Verkehr aus dem Wirkungsbereich 

des früheren Bundesministeriums für Industrie, Gewerbe, Handel und Ve'rkehr 

unter anderem die Angelegenhei ten des Post-, Telegraphen- und Fernsprechwe­

sens einsehliess lich des Rundfunkwes ens .. Das Bundesn inisterium für Verkehr 

und verstaatlichte Betriebe übt die ihm nach dieser Zuständigkeitsnorm zu­

konunenden technischen 'ufgaben auf dem Gebiete des Rundfunkwesens auf Gtund 

des Fernmeldegesetzes vom 13,,, Juli 1949, BGBl.Nr.170/1949, aus. 

'Dem Bundesndnlsterl um für Verkehr und verstaatlichte Betriebe wurden 

ausserdem durch das Bundesgesetz vom .15. Dezember 1949, BGB1.Nr.24/1950. 

aus dem GesQ:häftsbereiche des ehemaligen Bundesministeriums für Vellmögens­

sicherung und Wirtsohaftsplanung unter anderem die Befugni sse hinsichtlioh 

der de~ öst~rreiohisohen Rundfunkwesendienenden Vermögen (Vermögensohaften 

und Vf;>rMögensreohte) übertragen. Dabei handelt es sich einerseits um die 

Handhabung des VerWalt'ergesetzes vom 26. Juli 1946, BGBl.Nr.157/1946, in 
~er 

der Fassung/2. Verwaltergesetznovelle hinsichtlich der dem Rundfunk 

gewidmeten Vermögenschaften, Vermögensrechte und Unternehmungen, andererseits 

um Befugnisse gemäss dem Bundesgeset z vOm 1. Februar 1946 t BGBl.Nr .56/46, 

über die Erriohtung eines Dundesministeriums für Vermögenssicherung und 

Wirtschattsplanung, nämlich die Erfassung, Sioherung, Verwaltung und 

Verwertung herrenlo~er Vermögen oder Vermögensstücke.Auf Grund des Gesetze s 

vom 10. Mai 1945, stGB1.Nr.-~, wurde für die erwähnten Vermögenschaften eine 

öffentliche Verwaltung eingerichtet, die genäss § 25 des Verwaltergesetzes, 

:eGBl.Nr;157/l94~J fortdauert. § 7 des Verwaltergesetzes ,bestinnnt, dass die 
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öffentliohen Verwalter bei ihrer Tätigkeit die Weisungen des Bundesmini­

steriuma fUr Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung (hier jetzt für 

Verkehr und verstaatlichte Betriebe ) zu befolgen haben .. 

Die öffentliohe Verwaltung für das österreichisohe Rundfunkwesen 

untersteht daher in teohnischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

HinS.ioht der Aufsicht des Bundesministeriums für Verkehr und verstaatliohte 

Betriebe. 

§.:3 Abs.2 Ziffer 3 lit. b) 1 des Behörden-Üb erlei tungsgesetzes vom 

20. Juli 1945, StG~1.Nr.96/45, in der Fassung der 2: Behörden-Überlei tungs­

gesetz-Novelle,. weist" dem Bundesministerium für Unterricht aus dem Geschäfts ... 

bereich des ehemaligen Bundeskanzleramtes naoh d"m Stande vom 1311 März 1938 

untp.r anderem die Aufsicht über dieProgrammgestaltung des Rundfunks sowie 

über die Lichtspieltheatpr zu. Dazu ist jedoch zu bemerken, dass diese 

Vorschrift lediglich eine Zuständigkeitsnorm (Organisat ionsnorm) darstellt. 

Welche materiellen Befugnisse dem Bundesministerium für Unterl'icht aus die­

s em Titel zustehen, ist durch das Behör-len-Uberlei tungsgesetz nicht um­

schrieben. Materiellrechtliche Vorschriften, die die EinflussDahme des 

Bundesministeriums für Unterrioht auf die Programmgestaltung des RUndfunks 

regeln. sind nichtvorhanden~ Da nach dem Verfassungsgrundsatz des 

Art. 18 t.-VG. die gesamte sta.atliche.' Verwaltung nur auf Grund der Ge-

setze aus~eübt werden darf, besteht daher für das Bundesministerium 

für Unterricht naoh der derzeitigen Rechtslage keine Möglichkeit, der 

5ffentlichen Verwaltung für aas österreichische Rundspruchwesen Weisungen 

hinsichtlich der Programmgestaltung zu erteilen~ 

-.-.-.-
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